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B E S C H L U S S V O R L A G E 
 

  Vorlage-Nr.: B 01/0022 

20 - Amt für Finanzen Datum: 16.01.2001 

Bearb. : Frau  Jellonek Tel.: öffentlich nicht öffentlich 

Az. : 4641.70730 X  
 
Beratungsfolge Sitzungstermin 
 
Stadtvertretung 30.01.2001 
 
 
Zustimmung zur Leistung einer überplanmäßigen Ausgabe im Verwaltungshaushalt für das Haushalts-
jahr 2000, hier: 4641.70730 
 
 
Beschlussvorschlag 
 
Die Stadtvertretung erteilt die Zustimmung zur Leistung einer überplanmäßigen Ausgabe für das Haushaltsjahr 
2000 im Verwaltungshaushalt gemäß § 82 Gemeindeordnung  für Schleswig-Holstein bei der  
 
Haushaltsstelle 4641.70730 - Zuschüsse an Kindergartenträger – 
    In Höhe von     305.789,52 DM 
  
 
Deckungsmittel stehen zur Verfügung durch Mehreinnahmen auf der  
Haushaltsstelle 4641.17210 – Zuschüsse an Kindergartenträger, Zuweisung vom Kreis für nichtstädtische Kin-
dertagesstätten -.     
 
 
Haushaltsrelevante Daten: 
 
Haushaltsstelle:  
Haushaltsplan:  
Ausgabe:  
Mittel stehen zur Verfügung:  
  
Folgekosten/Jahr:  
 
Erläuterungen zu den Folgekosten: 
 
 
Sachverhalt 
 
Die Leistung der überplanmäßigen Ausgabe ist unabweisbar, weil Zuschüsse zu den Betriebskosten und der 
Sozialstaffel der Kindergartenträger von der Stadt Norderstedt, laut gesetzlichen Bestimmungen und Verträgen 
gezahlt werden müssen. Die nichtstädtischen Träger benötigen das Geld für den Betrieb der Kindertagesstätten. 
 
Der Bürgermeister hat am 18.10.2000 die Zustimmung zur Leistung einer überplanmäßigen Ausgabe gemäß § 
82 Abs. 1 GO in Höhe von   226.673,15 DM erteilt. Die Eilbedürftigkeit hat sich daraus ergeben, 
dass die Abschlagszahlungen zum 4. Quartal am 05.10.2000 fällig und die Mittel auf der Haushaltsstelle nicht 
mehr zur Verfügung standen. 
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Der Bürgermeister hat am 05.12.2000 die Zustimmung zu einer weiteren überplanmäßigen Ausgabe gemäß § 82 
Abs. 1 GO in Höhe von   79.116,37 DM erteilt. Die Eilbedürftigkeit hat sich daraus ergeben, dass für 
das 4. Quartal noch Zahlungen in Höhe von 125.580,-- DM getätigt werden mussten, jedoch nur noch 46.463,63 
DM zur Verfügung standen.  
 
 
Anlage(n) 
 


